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Akneu L. U 8 IV.

Mottl Txamiue.

LAHR Ann einOenuncierrer oderln^umerrer M exa-
°

MRH miniem , geschicht selbiges nicht im völligmLriminsl
8WsS luöicio , sondern eimwkdcr vor Herrn LandtMarschallen
selbsten / mit zueziehung Iwaycr Herrn Asseilorn , wie Zusehen im
LrorkocoII , den 2o . l^ovcmbris , Anno 1645 . Item inLau-
8LHerrn N : N : Anno 1651. 5oI 418 . oder aber durch hicrzue
verordnteLommillarien , ur in aliquä cauzä26. Au" : Anno
l 6Z9 . öc in 3I12 c3UL3 Anno 1651 . Dnnd wirdt gemainglich
Aincr auß dem Herrn : vnd Ainer auß dem Rittcrstandt/nebenzue-
zichung deß Landtschreibers6epucicrr : Die außsagcnwerden alsvan

^ 1 i e u 1 , u 8 V.

EN Ellen der Lriminal procek durch das Kayserk:
WMM privileZium denen Löbl : Ständtcn vbcrlasscn / vnd nun

sich bey ainem oder andern kroccix begeben möchte / daß
vcrmözdcr Rechten die ^ orcur vorzuncmmcn / jedoch in dem gan-
tzcnLliminZI LrivilcZio kein Wort von der lorrur oder peinli¬
chen Frag gemeldet wirdt / bcyncbcns aber dem Adelichcn Lonsor-
rio sehr prLjuöicicrlich erscheint / ein würcklrch Landts Mitgftdt
durchdm Scharpffrichtcr angreiffcn Massen ; Als ist die Frag / ob:
vndwas gestallten am Landtmann zu ror^ uicrcn ?

Dtses ist inhalt prockocoll; , den 27^. lanuarij , Anno
i6zs . fol 8, rciffüch in berathschlagung gezogen / vnd nach gue-
temBedacht dahin geschloffen worden/ daß / wann wider amen
LändtmanngenuegsameInäicia zcHorcursm verhandln/solleder¬

selbe
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selbe nicht als Landtmann rorczuierc , sondern eo ipso alsobalden
auß dem Lonlorrio der LandtLeuth außgeschloffen werden.

^ Lliculu8 VI.

Non Anzahl der SIrrffmi da
am AnkläM befanden.

MM Ann aln Ankläger verbanden / mueß selbiger
MDM die Klag leZirime außführm / vnd ob zwar sonstenin Li-

vilibux bey dem LandtMarschattischenGericht ins gemain
Sechs Schrifstcn gelegt werden / so ist dochplaciöicrc , daß ain
krocek in disen Lriminalicn mit Vier Schrifftenzu absolvie¬
ren ; Ncmblichen die Klag pro Numero I . Die Verantwortung
pro N " : r . Der Schluß pro N " : z . Vnd derGegenschlußpro
N " : 4 . zulcgen z auch solches auffdieweiß / oder gcgcnwcisung vnd
InciöencStritt zuvcrstchen seyc ; Dergestalt / daß der lermin in
orclinario kroccüu von ainer Schrifft zur andern Vier ^ Lochen;
In weisungs Sachen Sechs Wochen vnd Drey Tag fcyn : vnnd
in solcher Zeit die Weisung volführt / wie auch die Erste Schrifft
eingcbracht / die vbrige Schrifftcn aber von Vier zu Vier Wochen
gewcchslet : Im fall nun ain / oder andere Parthey ihre Schrifsten
in disem Termin der Vier Wochen nicht einlegte / derselben noch
zum vbcrfluß Vierzchcn Tag / doch nicht auff ainmahl / sondern in
kürtzerem lermin , als Sechs : vnnd Drey Tagen außgethaillcr
gegeben : wofer alsdann hierüber nichts rinkommcn / der ? roces§ .
oder was von denen Partheycn einkommen / cxOKcio collacio-
nierrcr zur Erkanntnuß gegebenwerden solle.

In denen lnciöenrcn aber soll der Erste lermin nur Vier-
zehen : der ander nur Acht Tag / vnd wofern alsdann nichts ein-
kommcn / die LoIIacionicrun ^ ex Officio verwilligt seyn ! Dise
Ordnung ist vor disem also geschloffen / vnd im ? rorbocoII fürgc-
mercktworden.

O


	Seite 16
	Seite 17

